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Beschluss:

Dem Haushaltsplanentwurf 2018, soweit er in die empfehlende Beschlusszuständigkeit des 
Sportausschusses fällt, und den in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2018 der Fraktionen und Stadtbezirksräte 
(Anlage 1)

2. Ergebnishaushalt (Anlage 2)
3. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 3)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und 
-aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der 
Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können 
daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2018 abgebildet werden.

Zum Jahresabschluss 2016 (für das Haushaltsjahr 2017) sind für den Fachbereich Stadtgrün 
und Sport Haushaltsreste in Höhe von 2,8 Mio. Euro gebildet worden. Bis Ende 2021 ist 
geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 0,9 Mio. Euro abzubauen. Der von der 
Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2018, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 
2021 mit insgesamt 21,6 Mio. Euro beziffert, beinhaltet diese Planung.

Geiger

Anlage/n:
Anlage 1 - Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2018 der Fraktionen und 
Stadtbezirksräte
Anlage 2 - Ergebnishaushalt
Anlage 3 - Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Anlage 4 - Anfragen zum Haushalt
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- A 038 - 

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

BIBS-Fraktion wird von der Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

 67  FB 67 

Produkt 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2018 

Text: 

Zur Beratung der Mitteilung Ds. 16-03457 im Sportausschuss vom 15.12.2016 wurde 
mitgeteilt, dass der MSC Braunschweig zur Nachnutzung des Nordbades Ende des Jahres 
2017 einen Antrag auf Bezuschussung bei der Stadt stellen würde. Nach Ansicht der 
Verwaltung wurde der Zuschussbedarf für das Projekt "Bau einer Indoor-Radio–Control-Car 
Elektro–Bahn als Ergänzung zur bereits in unmittelbarer Nähe vorhandenen Outdoor-
Rennstrecke für RC-Cars" auf ca. 125.000 Euro geschätzt. Nun ist mit Projektnummer  
4E.670016 seitens der Verwaltung bereits ein Zuschuss für den MSC in Höhe von 150.000 
Euro zum Umbau des Nordbades eingestellt. 

1. Hat der MSC Braunschweig mittlerweile einen Zuschussantrag in o.g. Höhe gestellt und
wenn, ja: Mit welchem Inhalt? 

2. Zwischenzeitich fanden Sitzungen statt, an denen verschiedene Vereine mit Interesse an
einer Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäudekomplex des ehemaligen Nordbades /SSC 
Germania dargestellt haben und diese soweit möglich aufeinander abgestimmt wurden. Auf 
Nachfrage wurde gebeten davon abzusehen schriftliche Anträge bzgl. des 
Nutzungsinteresses zu stellen und ebenfalls mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung bzgl. 
der Nachnutzung des Nordbades gefallen ist. Ebensowenig ist ein entsprechendes 
Nachnutzungskonzept bekannt. 

Hält es die Verwaltung vor diesem Hintergrund für sinnvoll, bereits vor dem Vorliegen eines 
abgestimmten Nutzungskonzeptes, das die vorhandenen Interessen möglichst gerecht 
berücksichtigt, einem der beteiligten Vereine bereits vorab eine außerordentlich hohe 
Zuwendung zuteil wird, und wenn ja, aus welchen Gründen? 

3. Wann ist damit zu rechnen, dass ein Nachnutzungskonzept für das Nordbad erstellt wird
und in welcher Weise sollen dabei die bei den o.g. Sitzungen anwesenden Vereine mit 
Interesse an der Nutzung von Räumlichkeiten im ehemaligen Nordbadkomplex sowohl 
räumlich als auch finanziell berücksichtigt werden? 

Begründung: 

gez. Wolfgang Büchs 

Unterschrift 
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Stellungnahme der Verwaltung zu der Anfrage/Anregung A 038 der Fraktion BIBS zum 

Haushalt 2018 

Ehemaliges Nordbad 

 
 
Zu 1.  
 
Der Motor-Sport-Club der Polizei Braunschweig im ADAC e. V. (MSC) hat bisher keinen 
Zuschussantrag gestellt. 
 
Zu 2. 
 
Die Sportfachverwaltung führt seit einiger Zeit Gespräche mit dem derzeitigen Mieter des 
ehemaligen Vereinsheims des SSC Germania 08 e. V., dem MSC, über eine langfristige 
Nachnutzung des ehemaligen Nordbades durch den MSC. Der MSC hat Interesse an einer 
Übernahme des Areals im Rahmen eines Erbbaurechtes. Einen entsprechenden Antrag hat 
der MSC bisher nicht gestellt. Die Verwaltung hat präventiv einen möglichen Zuschussbetrag 
in Höhe von 150.000 € in den Haushaltsentwurf 2018 aufgenommen, um bei einem Antrag 
des MSC auf Bestellung eines Erbbaurechtes und Beantragung eines städtischen 
Zuschusses für bautechnische Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen wie 
bspw. die Installation einer funktionsfähigen Heizungsanlage zeitnah reagieren zu können. 
 
Zu 3. 
 
Die Verwaltung strebt an, im Verlauf des I. Quartals 2018 ein neues Nachnutzungskonzept 
für den Gebäudekomplex des ehemaligen Nordbades fertigzustellen. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt ferner, kurzfristig die beiden Umkleidebereiche des ehemaligen 
Nordbades zu entkernen und den größeren Teil an den kraftsporttreibenden Sportverein VfV 
Braunschweig von 1898 e.V. und den kleineren Teil zuzüglich eines separaten Büroraums 
an den Trift e.V. befristet bis längstens zum 31. Dezember 2018 zu vermieten. Diese beiden 
Vereine haben vor einigen Monaten ein konkretes Interesse an einer Nutzung von 
Räumlichkeiten im ehemaligen Nordbad geäußert.  
 
 
i. V.  
 
gez. 
 
Geiger 

16 von 18 in Zusammenstellung



FB 67 28.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2018 Nr. A 039 der Fraktion Die 
Linke          
 
Text: 
 
Zum Haushalt 2017 wurde auf Anfrage der Linksfraktion die folgende Annahme zur 
Entwicklung der Haushaltsreste mitgeteilt: 
 
2016: 93,8 Mio. 
2017: 77,5 Mio. 
2018: 71,3 Mio. 
2019: 62,4 Mio. 
2020: 59,7 Mio. 
 
Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wird nun für das Jahr 2016 als Ergebnis die Zahl 85,6 Mio. 
genannt und folgende Annahme für den Planungszeitraum getroffen: 
 
2017: 69,3 Mio. 
2018: 60,7 Mio. 
2019: 51,3 Mio. 
2020: 48,2 Mio. 
2021: 47,4 Mio. 
 
Dies würde bedeuten, dass die Höhe der Reste nicht weiter angestiegen, sondern im 
erheblichen Umfang gesunken ist. Dazu wird die Verwaltung gefragt: 
 
Wie kam es zur außerplanmäßigen Reduzierung der Haushaltsausgabereste? 
Wurden mehr Maßnahmen umgesetzt oder wurden Reste ersatzlos gestrichen? 
Welche Maßnahmen wurden außerplanmäßig umgesetzt? 
Welche Maßnahmen wurden ersatzlos gestrichen? 
Begründung:  
 
 
Antwort: 
 
Beim Fachbereich Stadtgrün und Sport (FB 67) entstehen Haushaltsreste überwiegend bei 
Sanierungs- und Entwicklungsprojekten. Bedingt durch zeitaufwendige Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren sowie Gremienbeteiligungen können diese Maßnahmen oftmals erst im 
Sommer oder Herbst begonnen werden. Hinzu kommt, dass sich Maßnahmen, z.B. im 
Bereich der Spielplätze aufgrund von langen Lieferzeiten für Spielgeräte (bis zu 16 Wochen), 
erheblich verzögern können.  
 
Trotzdem plant der FB 67, seine Haushaltsreste langfristig weiter abzubauen. Zum 
Jahresabschluss 2016 (für das Haushaltsjahr 2017) sind für den FB 67 Haushaltsreste in 
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Höhe von 2,8 Mio. Euro (Planung 3,1 Mio. Euro) gebildet worden. Bis Ende 2021 werden die 
Haushaltsreste wie folgt geplant: 
 
2017: 2,6 Mio Euro (statt 2,9 Mio Euro) 
2018: 1,8 Mio Euro (statt 2,7 Mio Euro) 
2019: 1,5 Mio Euro (statt 2,6 Mio Euro) 
2020: 1,2 Mio Euro (statt 2,5 Mio Euro) 
2021: 0,9 Mio Euro (bisher ohne Planung). 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2017 arbeitet der FB 67 verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen, 
wodurch zeitaufwendige Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bereits im Jahr vor der 
bautechnischen Umsetzung der geplanten Maßnahmen durchgeführt werden können.  
 
Beim FB 67 wurden zum Jahresabschluss 2016 keine Haushaltsreste und keine 
Maßnahmen ersatzlos gestrichen. 
 
 
gez. 
 
Geiger 
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